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Einsatzstrategien an Windenergieanlagen 
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Windenergieanlagen (im Folgenden 

abgekürzt als WEA) stark angestiegen. Gegenwärtig beläuft sie sich bundesweit 

auf fast 20.000 Anlagen. Die große Zahl bestehender WEA stellt ein Gefahrenpo-

tential dar, bei dem die Feuerwehrführungskräfte vielerorts Unsicherheiten über 

die richtige Einsatztaktik und drohende Gefahren haben. Im Einsatzfall hier eine 

Unterstützung bieten zu können ist Ziel der vorliegenden Fachempfehlung. 

 

Grundsätzlich ist in der Regel von zwei feuerwehrrelevanten Notfallarten auszu-

gehen. Zum einen können die WEA aufgrund von Blitzeinschlägen oder techni-

scher Defekte in Brand geraten, zum anderen ist eine Vielzahl von (technischen) 

Hilfeleistungsarten möglich. Zum letzteren zählt beispielsweise auch die Unter-

stützung des Rettungsdienstes bei der Versorgung von erkranktem oder verletz-

tem Montage- oder Wartungspersonal. 

 

 

Die Anfahrt 
Unabhängig vom konkreten Einsatzstichwort beginnt die erste Schwierigkeit mit 

der Anfahrt zur betroffenen WEA. Es stellen sich die Fragen: 

• Welche Anlage genau ist betroffen? 

• Welcher geeignete Weg führt dorthin? 

Im normalen Tagesgeschäft der Rettungskräfte dürften diese Fragen selten eine 

hervorzuhebende Bedeutung haben, jedoch ist bei WEA zu beachten, dass diese 

sich nicht an Straßen mit Hausnummern oder anderen markanten Gemarkungen 

befinden.  

 

Aufgrund ihrer hohen Anzahl und weiten Streuung besitzen Feuerwehren in die-

sem Problem die entscheidende Orts- und Flurkenntnis im Vergleich zu anderen 

Hilfsorganisationen oder der Polizei. Dieser Vorteil sollte von den Führungskräf-



 
 

ten in Einsatzgebieten mit WEA gezielt weiter ausgebaut und mit den Leitstellen 

abgestimmt werden. 

 

Konkret bedeutet dies, dass sich die Feuerwehren zunächst genau mit den An-

fahrtswegen und Örtlichkeiten der WEA in ihrem Einsatzgebiet auseinanderset-

zen sollten. Eine Möglichkeit zur verwechslungsfreien Zuordnung ist das indivi-

duelle Kennzeichen jeder WEA. Vergleichbar mit einem Autokennzeichen besit-

zen viele Anlagen eine einmalige Ziffern- / Buchstabenkombination, die sich am 

Turmfuß ungefähr in einer Höhe von 1,5 bis 2,5 Meter über dem Boden befindet. 

Diese gewährleistet im Notfall eine zweifelsfreie Erkennung. Auf der Internetseite 

der Fördergesellschaft Windenergie e.V. (www.wea-nis.de) können nach Eingabe 

dieser Kombination Informationen für ca. 7.000 WEA sowie in vielen Fällen auch 

ein Lageplan abgerufen werden. Die Eingabe wird laufend ergänzt. Für verschie-

dene Bundesländer z.B. Niedersachsen, sind diese Lagepläne passwortge-

schützt hinterlegt. Über den Zugang „Rettungskräfte“ sind diese dann sichtbar. 

Das Passwort kann bei der Fördergesellschaft Wind abgefragt werden bzw. ist es 

über die Innenministerien der einzelnen Bundesländer an Leitstellen verteilt wor-

den. 

 

Mit dieser Möglichkeit sollten sich die örtlichen Einsatzkräfte vertraut machen und 

bereits im Vorfeld die Kennzeichnung der WEA beispielsweise auf einer Karte im 

Feuerwehrhaus vermerken. Im Einsatzfall kann dann vorab und ohne Zeitverlust 

der Weg zum Einsatzort ermittelt werden. 

 

 

Mögliche Einsatzarten und -taktik 
Wie bereits dargestellt, kommen als Einsatzarten für Feuerwehren Brand- und 

Hilfeleistungseinsätze in Frage. 

 

Sollte es zu einem Feuer im oberen Teil der WEA gekommen sein (beispielswei-

se im so genannten Maschinenhaus hinter dem Rotor), so sind die Möglichkeiten  

für die Feuerwehr in aller Regel sehr beschränkt. Hier sollte von der Option des 

kontrollierten Abrennens Gebrauch gemacht werden. Aufgrund der Anlagenhöhe 
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reicht kein Hubrettungsmittel in effiziente Arbeitsbereiche, abgesehen von Prob-

lemen mit gegebenenfalls nicht ausreichendem Druck und / oder Löschwasser. 

 

Besonders wichtig ist in diesem Fall das Schaffen eines Sicherheitsbereichs 

durch äußerst weiträumiges Absperren. Bei dem Abbrennen ist von herhabfal-

lenden Teilen auszugehen (ein Zusammenfallen der gesamten Anlage hingegen 

ist unwahrscheinlich). Daher muss ein Radius von mindestens 500 Metern unzu-

gänglich gemacht werden, bei markantem Wind ist in Windrichtung das Doppelte 

einzuplanen. 

 

Bei einem Brand, der sich nachweislich nur im unteren Teil der Anlage (Turmfuß 

oder auch dem so genannten Übergabehäuschen nahe dem Turm) befindet, 

können dagegen Löschversuche unternommen werden. Hierbei gelten die übli-

chen Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsabstände beim Löschen elektrischer 

Einrichtungen (mit Hochspannung!). In diesem Zusammenhang sei auch auf die 

Möglichkeit eines „Not-Stopps“ der Anlage hingewiesen. Bei Hilfeleistungen oder 

Kleinstbränden ist das Betätigen des „Not-Stopp-Tasters“ daher als erste Maß-

nahme zu empfehlen. Dieser befindet sich in der Regel im Eingangsbereich der 

Anlage. Bei Kabelbränden besteht weiterhin die Möglichkeit, alle „Zuluftöffnun-

gen“ im Turmfußbereich zu verschließen, so dass die Sauerstoffzufuhr unterbro-

chen wird und der Brand erstickt. 

 

Aufgrund der Tatsache dass WEA einer häufigen Wartung unterzogen werden 

müssen, ist auch die Wahrscheinlichkeit eines medizinischen Notfalls (z.B. Ar-

beitsunfall) des Wartungs- bzw. Montagepersonals gegeben. Da der Rettungs-

dienst in der Regel nicht über die personellen und technischen Ressourcen und 

Möglichkeiten verfügt, um eine patientengerechte Rettung aus der Anlage durch-

zuführen, ist auch hier die Feuerwehr gefordert. Je nach Zustand des Patienten 

dürfte jedoch nur eine Feuerwehr mit Spezialausbildung adäquate Unterstützung 

bieten. Daher wird bereits im Vorfeld eine enge Zusammenarbeit mit den nächst-

gelegenen Höhenrettungsgruppen empfohlen, beispielsweise durch gemeinsame 

Objektbegehungen oder Übungen. Wichtig sind für die örtlichen Feuerwehren 

Kenntnisse über Ansprechpartner, Vorlaufzeiten, Möglichkeiten und Arbeitswei-
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sen der Höhenretter. Sich hierüber einen Eindruck zu verschaffen ist bereits vor 

einem Schadensereignis von Bedeutung. 

 

 

Planungen im Vorfeld - Übungen an WEA 
Als besonders zweckmäßig erweist es sich bereits in der Bauplanungsphase 

einer WEA tätig zu werden. Sollten WEA im Einsatzgebiet geplant werden, so 

kann bereits in dieser Phase am einfachsten eine für die Feuerwehr einvernehm-

liche Lösung mit dem Betreiber erzielt werden. Beispielsweise ist die Forderung 

eines Feuerwehreinsatzplans nach DIN 14095 unter Umständen sinnvoll. Auch 

lassen sich Zuständigkeiten klären und die Bedürfnisse und Anforderungen der 

Feuerwehren sinnvoll darstellen. Hierbei sollte auch die Frage eines Verantwort-

lichen und dessen Erreichbarkeit (gegebenenfalls durch eine Hotline) geklärt 

werden. 

 

Weiterhin bieten sich WEA als gutes Objekt für (Einsatz-) Übungen an. Dies bie-

tet die Vorteile einer: 

• ausgiebigen Objekt- und Lagekunde, 

• Ermittlung wie viel Personal zum effektiven Absperren im Brandfall benö-

tigt wird, 

• Feststellung, ob öffentliche Straßen und Einrichtungen von Absperrmaß-

nahmen betroffen sind, 

• Überprüfung der Meldewege von Einsatzstelle über Rettungsleitstelle zum 

Objektbetreiber und 

• Feststellung der optimalen Anfahrtswege und Löschwasserressourcen. 

 

Fazit: WEA sind vielerorts Bestandteil des Landschaftsbildes geworden. Den-

noch sind Einsätze im Zusammenhang mit ihnen als abseits der Routine 

zu werten. Eine Auseinandersetzung mit Gefahren, Strategien und Be-

sonderheiten ist daher bereits im Vorfeld für den Einsatzerfolg wichtig. 
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Zusammenfassung: 
 

• Einsätze an Windenergieanlagen stellen Einsätze abseits der Routine 

dar. Bereiten Sie sich auf Notfälle in ihrem Zuständigkeitsbereich vor. 

• Dies sollte mit einer Bestandsaufnahme der bestehenden Anlagen in Ih-

rem Einsatzgebiet beginnen. 

• Dabei sind die WEA-Identifikationsnummer zu ermitteln, ebenso der 

Betreiber (Telefonnummer) sowie die sinnvollsten Anfahrtswege. 

• Löschversuche sollten nur dann unternommen werden, wenn sich der 

Brand im Turmfuß oder Übergabehäuschen befindet. Hier gelten insbe-

sondere die Regeln der Brandbekämpfung bei Hochspannung. 

• Ansonsten ist das kontrollierte Abbrennen lassen indiziert. Dabei ist um 

das Brandobjekt mindestens ein Sicherheitsabstand von 500 m einzuhal-

ten (in Windrichtung mehr). 

• Setzen Sie sich bereits im Vorfeld, im besten Fall bereits in der Baupla-

nungsphase, mit dem Betreiber in Verbindung. Führen Sie Objektbege-

hungen und / oder Übungen an WEA durch. 

• Im Falle medizinischer Notfälle sind oft nur Spezialkräfte in der Lage die 

richtige Hilfe zu bieten. Frühzeitige Kontakte, gemeinsame Übungen und 

das Wissen der Arbeitsweise von Höhenrettungsgruppen bringen ent-

scheidende Vorteile im Einsatz. 

 

 

 

Kontakt: Rudolf Römer, Telefon (030) 28 88 48 8-20, E-Mail  roemer@dfv.org   

Alle DFV-Fachempfehlungen finden Sie im Internet unter  www.dfv.org/fachthemen.  

 

mailto:roemer@dfv.org
http://www.dfv.org/fachthemen
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1 Allgemeines 
 

Aufgrund der gravierenden Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Mensch und 

Umwelt hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen beschlossen, den Windener-

gie-Erlass grundlegend zu überarbeiten. Ziel ist es, allen Beteiligten, insbesondere 

aber den Gemeinden, eine Hilfestellung bei der Planung und Zulassung von Wind-

kraftanlagen zu geben und ihnen die planerischen Spielräume aufzuzeigen. Der Er-

lass nimmt deshalb zu allen Fragen Stellung, die in diesem Zusammenhang von Be-

deutung sind. Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind-

energie dienen (Windkraftanlagen), sind gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch 

(BauGB) im Außenbereich privilegiert. Um eine ausgewogene Planung und damit 

Steuerung zu gewährleisten, können im Flächennutzungsplan oder als Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung Ausweisungen für Windkraftanlagen erfolgen 

(§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB), die als öffentlicher Belang einer Windkraftanlage an an-

derer Stelle entgegenstehen können. Die Gemeinden haben bei der Ausweisung ei-

ner Konzentrationszone keine besondere Pflicht zur Förderung der Windenergie; sie 

sind auch nicht verpflichtet, einen wirtschaftlich optimalen Ertrag sicherzustellen (vgl. 

OVG NRW, Urt. v. 30.11.2001 -7 A 4857/00- BauR 2002,886 – bestätigt durch 

BVerwG, Urt. v.17.12.02 -4 C 15.01- BauR 2003,828). 

 

Durch die Ausweisung von besonders geeigneten Flächen für die Windenergienut-

zung werden die Voraussetzungen für eine planvolle und gezielte Errichtung von 

Windkraftanlagen geschaffen. Im Hinblick auf die notwendige Schonung des Frei-

raumes und die optimale Ausnutzung von Flächen ist eine Konzentration von Wind-

kraftanlagen an geeigneten, verträglichen Standorten in Windfarmen einer Vielzahl 

von Einzelanlagen in der Regel vorzuziehen. 

 

Die Voraussetzungen von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB liegen nur vor, wenn im Rah-

men der Planung auf der Grundlage einer Untersuchung des gesamten Plangebietes 

ein schlüssiges Plankonzept für die Ausweisung von Konzentrationszonen erarbeitet 

wurde. Es ist darzustellen, welche Zielsetzungen und Kriterien für die Abgrenzung 

der Konzentrationszone maßgebend waren. 
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Nach einer im Jahre 2004 durchgeführten Umfrage der Landesregierung haben ca. 

¾ aller Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen Konzentrationszonen in ihren 

Flächennutzungsplänen dargestellt. Die Möglichkeit der Zurückstellung von Bauge-

suchen zur Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit wird mit der seit dem 20. 

7.2004 (Inkrafttreten der Änderung des Baugesetzbuchs durch das Europarechtsan-

passungsgesetz Bau) geltenden Regelung des § 15 Abs. 3 BauGB auf Flächennut-

zungspläne (für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB) ausgedehnt (s. Nr. 

3.3.3). Damit haben die Gemeinden ein geeignetes Instrument, die Planung zur 

Steuerung von Windkraftanlagen in ihrem Gemeindegebiet zu sichern, ansonsten 

könnten sie nur im Rahmen von Einzelgenehmigungen ihr Einvernehmen verweigern 

(s. Nr. 3.3.1 Abs. 3). 

 

Soll im Rahmen der Regional- oder Bauleitplanung von der Möglichkeit des Pla-

nungsvorbehalts Gebrauch gemacht werden, so hat der Planungsträger sich an den 

allgemeinen Anforderungen zu orientieren, die sich aus dem Abwägungsgebot erge-

ben. Die Entscheidung muss nicht nur Auskunft darüber geben, von welchen Erwä-

gungen die positive Standortzuweisung getragen wird, sondern auch deutlich ma-

chen, welche Gründe es rechtfertigen, den übrigen Planungsraum von Windkraftan-

lagen freizuhalten. Auskunft darüber, welche Gesichtspunkte aus städtebaulicher 

Sicht einen Ausschluss rechtfertigen, gibt § 1 Abs. 5 BauGB. Die Vorschrift des § 35 

Abs. 3 Satz 1 BauGB bietet weitere Anhaltspunkte dafür, welche Belange bei der 

Ausführung von Vorhaben im Außenbereich relevant sind. Die Belange müssen sich 

aus den konkreten Gegebenheiten nachvollziehbar herleiten lassen. 

 

Belange, die einen Ausschluss rechtfertigen können, sind z. B. der Fremdenverkehr, 

der Naturschutz und die Landschaftspflege einschließlich der Erholungsfunktion der 

Landschaft, das Orts- und Landschaftsbild und der Immissionsschutz. Je nach der 

konkreten Situation können die verschiedensten sonstigen Schutzgüter, wie etwa der 

Schutz von Rohstoffvorkommen und militärischen Einrichtungen oder von techni-

schen Systemen, Einschränkungen gebieten. 

 

Aus Gründen z. B. des Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließlich der 

Erholungsfunktion der Landschaft können bestimmte „Tabu-Zonen“ aus der weiteren 

Prüfung ausgesondert werden. Bei der Festlegung von Tabu-Zonen aus Gründen 
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des Immissionsschutzes können pauschale Abstände zu jeder schützenswerten 

Wohnbebauung angesetzt werden. Diese Abstände können zulässigerweise auch 

auf einen vorbeugenden Immissionsschutz ausgerichtet werden und konkret für wei-

tere Entwicklungen in den Blick genommene potenzielle Siedlungserweiterungsflä-

chen mitberücksichtigen. Abwägungsfehlerhaft ist eine solche am Vorsorgegrundsatz 

des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG orientierte Planung im Rahmen des Darstellungsprivi-

legs des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erst dann, wenn sie auch unter Berücksichtigung 

des Gestaltungsspielraums, den der Gesetzgeber dem Planungsträger zubilligt, nicht 

mehr begründet ist. Wie in Nr. 8.1.1 dargestellt, ergeben sich Abstände von 1500 m 

zu Wohngebieten. Es wird daher empfohlen, bei der Regionalplanung und der Bau-

leitplanung im Rahmen der planerischen Abwägung eigenständig gebietsbezogen 

das Maß des Hinnehmbaren im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes zu 

steuern und i.d.R. einen Mindestabstand von 1500 Metern vorzugeben. Aus Gründen 

der Vorsorge gegen beeinträchtigende Wirkungen von Windenergieanlagen ist in der 

Bauleitplanung ein Abstand von 1500 Metern zu einer schützenswerten Wohnbe-

bauung durchaus begründbar.  

 

 

2 Landes- und Regionalplanung 
 

2.1 Darstellung in den Regionalplänen 

 

In den Regionalplänen können regionale Ziele zur Steuerung der Windenergienut-

zung oder für die landesplanerische Überprüfung von Darstellungen für die Wind-

energienutzung in Flächennutzungsplänen textlich und zeichnerisch festgelegt wer-

den (vgl. Nr. 2.3). Sofern in den Regionalplänen eine zeichnerische Darstellung er-

folgt, stehen dafür „Freiraumbereiche für sonstige Zweckbindungen - Windenergie“ 

(Planzeichen 2.ec) der Anlage zu § 3 Abs. 1 der Planverordnung zur Verfügung. Die 

Darstellung der Bereiche erfolgt als Vorranggebiet mit der Wirkung eines Eignungs-

gebietes (s. § 13 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Satz 2 LPlG), um die in § 35 Abs. 3 

Satz 3 BauGB angelegte Konzentrationswirkung zu erreichen. 

 

Nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB können durch eine positive Standortausweisung in 

einem Plangebiet für Anlagen zur Nutzung von Windenergie die übrigen Flächen frei 
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gehalten werden. Das Steuerungsinstrument der Positivausweisung mit der damit 

verbundenen Ausschlusswirkung bezieht sich bei der Regionalplanung nur auf raum-

bedeutsame Vorhaben. 

 

2.2  Raumbedeutsamkeit der Windkraftanlagen 

 

Raumbedeutsam ist eine Planung, durch die die räumliche Entwicklung eines Gebie-

tes beeinflusst wird oder Raum in Anspruch genommen wird (vgl. § 3 Nr. 6 ROG). In 

der Regel wird eine Einzelanlage mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m als raum-

bedeutsam anzusehen sein. Ob eine einzelne Windkraftanlage im Sinne von § 3 

Nr. 6 ROG im Übrigen raumbedeutsam ist, beurteilt sich nach den tatsächlichen Um-

ständen des Einzelfalls. 

 

2.3 Eignung der Bereichsdarstellungen im Regionalplan 

 

Hinsichtlich ihrer Eignung für die Darstellung von Bereichen für die Windenergie wer-

den folgende Bereiche unterschieden: 

- geeignete Bereiche (2.3.1), 

- Bereiche, die hinsichtlich der Geeignetheit im Einzelfall zu prüfen sind (2.3.2), 

- Tabubereiche (2.3.3). 

 

Neben den Aspekten der Raumverträglichkeit sind die Windhöffigkeit und die Nähe 

zu Leitungen und Einspeisepunkten in das öffentliche Stromnetz zu berücksichtigen. 

Hinsichtlich erforderlicher Abstände s. Nr. 8.1. 

 

2.3.1 Geeignete Bereiche 

 

Aus Sicht der Landesplanung sind insbesondere die allgemeinen Freiraum- und Ag-

rarbereiche für die Darstellung von Bereichen für die Windenergienutzung geeignet, 

sofern sie nicht gleichzeitig entgegenstehende Funktionen, insbesondere zum 

Schutz von Natur und Landschaft, erfüllen (vgl. Nr. 2.3.3). 

 

2.3.2 Bereiche, die hinsichtlich der Geeignetheit im Einzelfall zu prüfen sind 
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- Nach Ziel C.IV.2.2.3 des LEP NRW kommt die Darstellung von Windenergiebe-

reichen in „Reservegebieten für den oberirdischen Abbau nicht energetischer 

Bodenschätze“ in den Erläuterungsberichten zu den Regionalplänen für andere 

Nutzungen nur in Betracht, soweit die Inanspruchnahme von vorübergehender 

Art ist und die Nutzung der Lagerstätte langfristig nicht in Frage gestellt wird. 

(Genehmigungen für Windkraftanlagen dürfen auf diesen Flächen nur befristet 

(§ 36 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz − VwVfG NRW) erteilt werden.) 

- Wegen der besonders langfristigen Sicherung von Flächen für den Braunkoh-

lentagebau gilt die vorgenannte Verfahrensweise für Darstellungen von Braun-

kohlentagebauen entsprechend. 

- Für die Darstellung von Bereichen für die Windenergienutzung (als Nachfolge-

nutzung) kommen grundsätzlich auch die Bereiche für Aufschüttungen und Ab-

lagerungen (Standorte für Abfalldeponien und Halden) und für die Sicherung 

und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze in Frage. Bei einer Bereichs-

darstellung auf rekultivierten Berge- und Abraumhalden soll allerdings berück-

sichtigt werden, dass diese vielfach auch faktische Ausgleichsfunktion erfüllen. 

Wenn landschaftliche Ausgestaltung und Bewuchs örtliche Naherholungsfunkti-

onen begründen, soll dies keiner neuerlichen räumlichen Belastung oder Ein-

schränkung durch die Darstellung von Windenergiebereichen ausgesetzt wer-

den. 

- Die Ausweisung von Bereichen für die Windenergienutzung in Bereichen für 

den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) sowie in 

regionalen Grünzügen ist in der Regel nicht möglich, es sei denn die Windener-

gienutzung ist mit der konkreten Schutzfunktion des jeweiligen Bereiches ver-

einbar. Derartige Ausweisungen sind beispielsweise in großräumigen BSLE in 

Teilbereichen mit einer weniger hochwertigen Funktion für Naturschutz und 

Landschaftspflege und die landschaftsorientierte Erholung möglich (vgl. auch 

Nr. 8.2.1.3). 

 

2.3.3 Tabubereiche 

 

Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit kommt die Ausweisung von Bereichen 

für die Windenergienutzung in Bereichen für den Schutz der Natur, in Waldbereichen 

und in Überschwemmungsbereichen nicht in Betracht. 
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2.4  Umweltprüfung 

 

Die Anforderungen an die Umweltprüfung ergeben sich aus §§ 14, 15 LPlG i.V.m. der 

Planverordnung zum LPlG. 

 

 

3 Bauleitplanung 
 

3.1 Allgemeines 

 

Bei der Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen in Bauleitplänen 

sind die unter Nr. 8 aufgeführten spezialgesetzlichen Regelungen zu beachten. 

 

3.2 Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung 

 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

passen. Dementsprechend sind Ziele der Raumordnung für die Bauleitplanung un-

mittelbar bindende Vorgaben und nicht Gegenstand der Abwägung nach § 1 Abs. 6 

BauGB. 

 

Nr. 2.3 gilt entsprechend. Auch Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche (groß-

flächige Industriegebiete) kommen für die Ausweisung von Konzentrationszonen in 

Betracht. 

 

Im Anpassungsverfahren nach § 32 LPlG werden Darstellungen für die Windenergie-

nutzung in Bauleitplänen darauf überprüft, ob sie an die Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung angepasst sind (grundsätzlich die Überprüfung von Ausweisungen in 

Flächennutzungsplänen, ausnahmsweise auch von Festsetzungen in Bebauungsplä-

nen). Sofern Windenergiebereiche im Regionalplan ausgewiesen sind, kann eine 

Gemeinde aus auf der Ebene des Regionalplans noch nicht berücksichtigten Grün-

den im Rahmen eines gemeindlichen Gesamtkonzepts davon abweichen (vgl. OVG 

NRW, Beschl. v. 22.9.2005 – 7 D 21/04.NE). Vor einer Entscheidung nach § 32 

LPlG, die im offensichtlichen Widerspruch zu Festsetzungen nach anderen Rechts-
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vorschriften steht (z. B. Baufläche im Bereich einer Landschaftsschutzverordnung), 

sollte die entsprechende Fachplanung beteiligt werden. Wenn der Träger der Fach-

planung der beabsichtigten Ausweisung in der Bauleitplanung nicht zustimmt, ist eine 

positive landesplanerische Anpassung nach § 32 LPlG rechtlich möglich, aber nicht 

Ziel führend. 

 

3.3 Flächennutzungsplan 

 

3.3.1 Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan 

 

Nach § 5 i.V.m. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB können die Gemeinden im Flächennut-

zungsplan „Konzentrationszonen für Windkraftanlagen“ darstellen. Eine solche Dar-

stellung hat das Gewicht eines öffentlichen Belangs, der einer Windkraftanlage an 

anderer Stelle in der Regel entgegensteht. Sofern die Gemeinde zur wirksamen 

Steuerung der Windenergienutzung von ihrem Planungsrecht Gebrauch macht, soll 

sie ihre Bürgerinnen und Bürger – unabhängig von deren formalen Beteiligungsrech-

ten - so frühzeitig wie möglich über die Planung informieren. Die Voraussetzungen 

von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB liegen nur vor, wenn die Gemeinde auf der Grundlage 

einer Untersuchung des gesamten Gemeindegebietes ein schlüssiges Plankonzept 

für die Ausweisung von Konzentrationszonen erarbeitet hat. Ergebnis des Plankon-

zepts kann auch die Ausweisung einer einzigen Konzentrationszone sein, die Größe 

der ausgewiesenen Fläche ist nicht nur in Relation zur Gemeindegröße, sondern 

auch zur Größe der Gemeindegebietsteile zu setzen, die für eine Windenergienut-

zung nicht in Betracht kommen (BVerwG, Urt. v. 17.12.2002 – 4 C 15.1 - BauR 

2003,828). In der Begründung ist darzustellen, welche Zielsetzungen und Kriterien 

für die Abgrenzung der Konzentrationszone maßgebend waren. 

 

Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, von dem Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB Gebrauch zu machen, wenn geeignete Flächen vorhanden sind. Die Ge-

meinde wäre dann darauf beschränkt, im Rahmen des § 36 BauGB geltend zu ma-

chen, dass einem bestimmten Vorhaben öffentliche Belange im Sinne des § 35 

Abs. 3 Sätze 1 und 2 BauGB entgegenstehen. Ist hingegen im gesamten Gemeinde-

gebiet keine geeignete Fläche zu finden, darf die Gemeinde keine Konzentrationszo-

nen im Flächennutzungsplan vorsehen, weil mit der Darstellung von für die Wind-
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energienutzung ungeeigneten Flächen der Gesetzeszweck des § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB verfehlt würde. Auch in diesem Fall bleibt es beim allgemeinen Zulässigkeits-

tatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. 

 

Bei der Darstellung von Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan empfiehlt es 

sich, neben der Grundnutzung (z.B. „Fläche für die Landwirtschaft“, Industriegebiet) 

die Konzentrationszonen für die Windkraftanlagen als zusätzliche Nutzungsmöglich-

keit durch Randsignatur darzustellen (überlagernde Darstellung). 

 

3.3.2 Höhenbegrenzungen 

 

Nach § 16 Abs. 1 Baunutzungsverordnung – BauNVO – kann die Begrenzung der 

Höhe baulicher Anlagen dargestellt werden; dabei sind das Gebot der gegenseitigen 

Rücksichtnahme (Nr. 5.2.2.3) und der Stand der Anlagentechnik (z. B „gängige“ Hö-

he) zu berücksichtigen. Höhenbeschränkungen müssen aus der konkreten Situation 

abgeleitet und städtebaulich begründet sein; dazu gehört auch die Gestaltung des 

Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB). Allerdings muss in die Abwä-

gung eingestellt werden, ob die Konzentrationszone auch unter Berücksichtigung der 

beschränkenden Regelungen wirtschaftlich noch sinnvoll genutzt werden können. 

 

3.3.3 Sonstige Darstellungen 

 

Soweit erforderlich, sind Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrun-

gen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG (§ 5 Abs. 2 

Nr. 6 BauGB) sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 1a Abs. 3, § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 

darzustellen. Für weitergehende Regelungen (z. B. gestalterische Festsetzungen) ist 

die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

 

3.3.4 Sicherung der Planung 

 

Die Möglichkeit der Zurückstellung von Baugesuchen zur Sicherung der gemeindli-

chen Planungshoheit wird mit der seit dem 20.7.2004 (Inkrafttreten der Änderung des 

Baugesetzbuchs durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau) gel-
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tenden Regelung des § 15 Abs. 3 BauGB auf Flächennutzungspläne (für Vorhaben 

nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB) ausgedehnt und an Voraussetzungen geknüpft. 

 

Voraussetzungen sind, dass  

- die Gemeinde einen Beschluss zur Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des 

Flächennutzungsplanes gefasst hat, 

- die Gemeinde im Flächennutzungsplan eine „Konzentrationsfläche“ nach § 35 

Abs. 3 Satz 3 BauGB für privilegierte Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 2 

bis 6 BauGB darstellen will, die der Errichtung solcher Vorhaben an anderer 

Stelle im Gemeindegebiet i.d.R. entgegensteht, und wenn 

- zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben un-

möglich gemacht oder wesentlich erschwert wird. 

 

Der Zeitraum der Zurückstellung ist in dem Zurückstellungsbescheid anzugeben und 

darf längstens ein Jahr ab Zugang des Bescheids betragen. Die Zeit zwischen dem 

Eingang des Baugesuchs bei der zuständigen Behörde bis zur Zustellung des Zu-

rückstellungsbescheides wird auf die Jahresfrist nur insoweit nicht angerechnet, als 

dieser Zeitraum für die Bearbeitung des Baugesuchs erforderlich war (§ 15 Abs. 3 

Satz 2 BauGB). Die Gemeinde hat den Zurückstellungsantrag innerhalb von sechs 

Monaten zu stellen, nachdem sie erstmals in einem Verwaltungsverfahren förmlich 

(z.B. im Rahmen einer Beteiligung nach § 36 BauGB) von dem Bauvorhaben Kennt-

nis erlangt hat (§ 15 Abs. 3 Satz 3 BauGB). Der Zurückstellungsantrag ist nicht mehr 

möglich, wenn die Genehmigung erteilt ist. 

 

3.4 Bebauungsplan 

 

Die Gemeinde kann die Errichtung von Windkraftanlagen in im Flächennutzungsplan 

dargestellten Konzentrationszonen einer Feinsteuerung durch Bebauungspläne (z. B. 

Begrenzung der Anlagenhöhe – soweit nicht bereits im Flächennutzungsplan darge-

stellt –, Festlegung der Standorte der Anlagen) unterziehen und diese Bebauungs-

planung durch eine Veränderungssperre sichern. Sie kann den Abstand von Wind-

kraftanlagen untereinander in einem Bebauungsplan dadurch steuern, dass sie Bau-

grenzen festsetzt, innerhalb derer jeweils nur eine Windkraftanlage Platz findet. Im 

Bebauungsplan können sowohl Baugrenzen festgesetzt werden, die allein für Fun-
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dament und Turm gelten, als auch Baugrenzen, die sich darüber hinaus auf den Ro-

tor der Windkraftanlage beziehen. Gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2, § 16 Abs. 5 BauNVO 

können außerdem für Fundament und Turm einerseits und die Rotoren andererseits 

unterschiedliche Baugrenzen festgesetzt werden. In jedem Fall muss hinreichend 

bestimmt sein, worauf sich die Baugrenze bezieht.  

 

Darüber hinaus können Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Er-

schließung, zum Immissionsschutz, zu den erforderlichen Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen getroffen und ggf. örtliche Bauvorschriften nach § 86 Landesbauord-

nung - BauO NRW - über die äußere Gestaltung erlassen werden. Dies gilt entspre-

chend bei der Festsetzung von Flächen für Versorgungsanlagen. Hinsichtlich der 

Höhenbeschränkung gilt das unter Nr. 3.3.2 Ausgeführte entsprechend. 

 

Eine Veränderungssperre ist gemäß § 14 BauGB zur Sicherung der Planung für den 

künftigen Planbereich zulässig; die Planung, die die Veränderungssperre sichern 

soll, muss ein Mindestmaß dessen erkennen lassen, was Inhalt des zu erlassenden 

Bebauungsplans sein soll (OVG NRW, Urt. v. 28.1.2005 – 7 D 35/03.NE). Eine Pla-

nung, bei der in einem raumordnerisch für die Windenergie vorgesehenen Gebiet 

Festsetzungen von „Null bis Hundert“ möglich sind, also alles noch offen ist, kann 

nicht durch Veränderungssperre gesichert werden (OVG NRW, Urt. v. 28.1.2005 – 

7 D 4/03.NE). 

 

3.5 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

 

Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 

BauGB die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, soweit ein Vorhabenträger auf der 

Grundlage eines von ihm vorgelegten und mit der Gemeinde abgestimmten Planes 

zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen bereit und in der 

Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Über-

nahme der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise verpflichtet. 

 

3.6 Umweltprüfung in der Bauleitplanung 
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Seit dem 20.7.2004 (Inkrafttreten der Änderung des Baugesetzbuchs durch das Eu-

roparechtsanpassungsgesetz Bau) muss grundsätzlich bei allen Flächennutzungs- 

und Bebauungsplanungen für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 

(UP) durchgeführt werden, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-

kungen zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten 

sind. Mit der Umweltprüfung werden Auswirkungen eines Vorhabens abgeschätzt auf 

- Menschen, Tiere und Pflanzen, 

- Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

- Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

- Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

 

In diese Prüfung sind auch noch weitere Umweltbelange einzubeziehen, die in § 1 

Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB aufgeführt sind und die letztlich auch dem Schutz der 

vorgenannten Umweltgüter dienen. 

 

Bei dieser Umweltprüfung werden auch die Behörden und die Öffentlichkeit beteiligt. 

Das Ergebnis dieser Umweltfolgenabschätzung ist in der bauleitplanerischen Abwä-

gung zu berücksichtigen. 

 

Die Umweltprüfung in der Bauleitplanung ist als umfassendes Prüfverfahren konzi-

piert, das den Anforderungen sowohl der EU-Richtlinie für die projektbezogene Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVP) als auch der EU-Richtlinie für die planbezogene 

Umweltprüfung entspricht. 

 

Im Falle einer bereits in anderen Planverfahren (z. B. der Regionalplanung) durchge-

führten Umweltprüfung kann sich die Umweltprüfung in dem zeitlich nachfolgenden 

Planverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen be-

schränken. 

 

3.7 Entschädigungsansprüche bei Änderungen des Flächennutzungsplans und 

von Bebauungsplänen 
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Bei der Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen mit Festset-

zungen zur Zulässigkeit von Windkraftanlagen ist zu prüfen, ob Entschädigungsan-

sprüche nach den §§ 39 ff. BauGB entstehen können. 

 

Von Bauleitplänen können zwar grundsätzlich nur Bebauungspläne entschädigungs-

rechtliche Wirkung entfalten. Flächennutzungspläne haben nur beschränkte Wirkung; 

sie sind keine Rechtsnorm und regeln nicht unmittelbar die Nutzung des Grund und 

Bodens. Mittelbar wirken sie allerdings in bestimmten Grenzen im Außenbereich, wie 

z.B. bei der Darstellung von Flächen für privilegierte Vorhaben. Ein Entschädigungs-

anspruch bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung ist somit auch bei 

einer Überplanung und ggf. Zurücknahme von Konzentrationszonen im Flächennut-

zungsplan nicht auszuschließen und daher im Einzelfall zu prüfen. 

 

4 Verfahren zur Genehmigung von Windkraftanlagen  
 

4.1 Immissionsschutzrechtliches Verfahren für Anlagen über 50 m Gesamthöhe 

 

Die Verordnung zur Änderung der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-

gen (4. BImSchV) und zur Änderung der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung v. 20. Juni 2005 (UVPG) und das Gesetz zur Umsetzung der 

Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-

zember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der 

Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen v. 25. Juni 2005 sind am 

1. 7. 2005 in Kraft getreten. Nach § 67 Abs. 9 Satz 1 BImSchG gelten Baugenehmi-

gungen für Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m, die bis zum 

1. 7. 2005 erteilt worden sind, als immissionsschutzrechtliche Genehmigungen. Nach 

dem OVG NRW (Beschl. v. 15.9.2005 - 8 B 1074/05) gilt auch die durch § 212a Abs. 

1 BauGB bewirkte sofortige Vollziehbarkeit einer vor dem 1.7.2005 für eine Wind-

kraftanlage erteilten Baugenehmigung fort; Widerspruchsverfahren sind über die auf 

gerichtlich anhängige Verfahren bezogene Regelung in § 67 Abs. 9 Satz 3 BImSchG 

hinaus von den Baugenehmigungsbehörden nach altem Recht zu Ende zu führen. 

 

4.1.1 Vereinfachtes Verfahren, Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Grundsätzlich ist nach neuer Rechtslage das Genehmigungsverfahren für Windkraft-

anlagen im vereinfachten Verfahren durchzuführen. Ist jedoch nach dem Gesetz über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung erforderlich, so ist nach der neuen Regelung des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) der 

4. BImSchV das Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzufüh-

ren. 

 

4.1.2 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

 

Nach den §§ 3b, 3c i.V.m. Anlage Nr. 1.6 des UVPG sind für Windfarmen mit 3 bis 5 

Anlagen eine standortbezogenen Vorprüfung, mit 6 bis 19 Anlagen eine allgemeine 

Vorprüfung und mit 20 oder mehr Anlagen eine UVP erforderlich, wenn die Anlagen 

höher als 50 m sind. 

 

Unter Windfarm wird die Planung oder Errichtung von mindestens drei Anlagen ver-

standen, die 

- sich innerhalb einer bauleitplanerisch ausgewiesenen Fläche befinden oder 

- räumlich so zugeordnet sind, dass sich ihre Einwirkungsbereiche in Bezug auf 

die Schutzgüter des § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG überschneiden oder wenigstens 

berühren. 

 

Im Fall einer in anderen Planverfahren (z.B. Bebauungsplan) durchgeführten UP, 

sollen im nachfolgenden Genehmigungsverfahren die Vorprüfung des Einzelfalls o-

der die UVP auf ggf. zusätzliche oder andere erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen beschränkt werden (siehe auch Nr. 3.6).  

 

Die Errichtung von ein oder zwei Anlagen ist für sich genommen nicht UVP-relevant. 

Wenn mehrere Anlagen, die gleichzeitig von demselben oder mehreren Trägern ver-

wirklicht werden sollen, innerhalb einer Windfarm errichtet werden sollen und sie zu-

sammen die Größenwerte der Anlage 1 zum UVPG erfüllen, ist für sie gemäß § 3 b 

Abs. 3 bzw. § 3 c Abs. 1 i.V.m. § 3 b Abs. 3 UVPG eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung bzw. eine standortbezogene oder eine allgemeine Vorprüfung durchzuführen. 

Entscheidend ist, ob durch den jeweiligen Antrag unter Berücksichtigung schon be-

stehender, genehmigter oder vorher beantragter Anlagen innerhalb der Windfarm 



 
16 

eine Pflicht zur Vorprüfung oder zur Durchführung einer UVP ausgelöst wird. Wind-

kraftanlagen, die vor dem 14.03.1999 (maßgeblicher Stichtag zum Ablauf der Umset-

zungsfrist der UVP-Änderungsrichtlinie) genehmigt wurden, sind gem. § 3 b Abs. 3 

Satz 3 UVPG beim Bestand nicht zu berücksichtigen. Ebenfalls bleiben zeitlich nach-

her gestellte Anträge nach dem Prioritätsprinzip unberücksichtigt. Anträge sind dann 

zeitlich nachher gestellt, wenn zum Zeitpunkt dieses späteren Antrages die Antrags-

unterlagen vollständig eingereicht worden sind. 

 

Bei einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles ist darzulegen und zu be-

gründen, ob die beantragten Windkraftanlagen erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen auf den konkreten Schutzzweck des betroffenen schützenswerten Gebietes 

haben können. Werden die in Nr. 8.1.4 empfohlenen Abstände zu schützenswerten 

Gebieten eingehalten, sind in der Regel erhebliche negative Auswirkungen nicht zu 

erwarten, soweit zwischen den Gebieten ein notwendiger Funktionsaustausch ge-

währleistet ist. Findet eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles für eine in 

einer Konzentrationszone eines Flächennutzungsplans geplante Windfarm statt, 

kann davon ausgegangen werden, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

nicht zu erwarten sind, wenn sich nicht neue Gesichtspunkte ergeben, die bei der 

Ausweisung im Flächennutzungsplan noch nicht berücksichtigt werden konnten. Bei 

der allgemeinen Vorprüfung ist zu berücksichtigen, inwieweit der Prüfwert für Größe 

(6 bis 19 Anlagen) erreicht oder überschritten wird (§ 3 c Abs. 1 Satz 4 UVPG). 

 

Bei der geplanten Erweiterung einer bislang nicht UVP-pflichtigen Windfarm durch 

eine oder mehrere Anlagen ist eine UVP zwingend erforderlich, wenn die Erweite-

rung dazu führt, dass in der Windfarm insgesamt 20 oder mehr zu berücksichtigende 

Anlagen vorhanden sind. Bei weniger als 20 Anlagen ist im Rahmen einer Vorprü-

fung über die Erforderlichkeit einer UVP zu entscheiden.  

 

Bei der Erweiterung einer Windfarm, für die bereits eine UVP durchgeführt worden 

ist, ist nach § 3e Abs. 1 UVPG eine UVP dann erforderlich, wenn eine Erweiterung 

um 20 oder mehr Anlagen beantragt wird. Werden weniger als 20 Anlagen beantragt, 

ist im Rahmen einer Vorprüfung unter Einbeziehung der Anlagen, die nach der 

Durchführung der UVP errichtet, genehmigt oder zuvor beantragt worden sind, über 

die Erforderlichkeit einer UVP zu entscheiden. 
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4.2 Baurechtliches Verfahren für Windkraftanlagen bis 50 m Gesamthöhe 

 

Windkraftanlagen sind bauliche Anlagen im Sinne des § 29 BauGB und des § 2 

BauO NRW. Nach § 63 Abs. 1 BauO NRW ist deshalb - unabhängig von der Leistung 

der Windkraftanlagen - ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen, soweit nicht 

nach der 4. BImSchV ein immissionsschutzrechtliches Verfahren (siehe Nr. 4.1) er-

forderlich ist. Windkraftanlagen sind nicht genehmigungsfrei i.S.v. § 65 Abs. 1 Nr. 9a 

BauO NRW. Es wird darauf hingewiesen, dass vor Erteilung der Baugenehmigung 

ggf. weitere Genehmigungen/Erlaubnisse etc. eingeholt werden müssen (z.B. land-

schaftsrechtliche Befreiung). 

 

Die Bauaufsichtbehörden haben bei Anlagen, die nicht der Genehmigungspflicht 

nach dem BImSchG unterliegen, das örtlich zuständige Staatliche Umweltamt bzw. 

das Staatliche Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz OWL zu beteiligen, das später die 

Anlagen immissionsschutzrechtlich zu überwachen hat. 
 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist bei Anlagen bis 50 m Gesamthöhe – unab-

hängig von ihrer Zahl - nicht erforderlich (Anlage 1 Nr. 1.6 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG). 

 

4.3 Verfahren bei Änderung einer Anlage 

Kommt die Immissionsschutzbehörde zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben keine 

immissionsschutzrechtlich relevante Änderung i.S.d. § 16 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG darstellt, so ergeht keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Da 

Windkraftanlagen jedoch bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung sind, ist 

in diesen Fällen ein Baugenehmigungsverfahren notwendig. Gleiches gilt, wenn ein 

Anzeigeverfahren nach § 15 BImSchG durchgeführt wird, denn gemäß § 63 Abs. 2 

BauO NRW schließt nur die Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG die Bauge-

nehmigung ein. 

 

4.4 Repowering (technische Erneuerung) 

 



 
18 

Repowering ist innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen möglich. Insbesonde-

re in rechtsverbindlichen Konzentrationszonen können bei gleichzeitiger Steigerung 

der Effizienz und des Auslastungsgrades die Anzahl der Windkraftanlagen und damit 

die Immissionen reduziert werden. Ein sinnvolles Repowering trägt somit auch dem 

Schutz der Anwohner Rechnung. 

 

 

5 Zulässigkeitsvoraussetzungen 

 

Für beide Genehmigungsverfahren gelten nachfolgende Zulässigkeitsvoraussetzun-

gen. 

 

5.1 Immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit 

 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Errichtung einer Windkraftanlage sind 

die immissionsschutzrechtlichen Vorschriften des Bundes und des Landes zu beach-

ten. Bei Windkraftanlagen handelt es sich um Anlagen im Sinne von § 3 Abs. 5 Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Sie unterliegen den immissionsschutz-

rechtlichen Anforderungen nach § 5 BImSchG bei genehmigungsbedürftigen Anla-

gen nach dem BImSchG und nach § 22 BImSchG bei nach Baurecht zu genehmi-

genden Anlagen.  

Schädliche Umwelteinwirkungen lassen sich durch die Einhaltung erforderlicher Ab-

stände, ggf. in Verbindung mit Standortverschiebungen oder Auflagen (Drehzahlbe-

grenzung, zeitweise Abschaltung) vermeiden (vgl. OVG NRW, Beschl. v. 13.07.1998 

- 7 B 956/98 - NVwZ 1998, 980). Auf die Anforderungen des Verhältnismäßigkeits-

prinzips wird hingewiesen. Bei einem Abstand von 1500 Metern werden in der Regel 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen vorliegen. Bei geringeren Abständen muss 

das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen im Einzelfall geprüft werden. 
 

5.1.1 Lärm 

 

Im Rahmen der Prüfung, ob erhebliche Belästigungen durch Geräuschimmissionen 

zu befürchten sind, ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm 

vom 26.08.1998 (GMBl. S. 503) zu berücksichtigen (vgl. § 18 Abs. 2 BauO NRW, Nr. 

18.22 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung - VV BauO NRW). Es ist da-














































